
► Anbieter erwartet ein
Ende des Rechtsstreits.

► Finanzamt muss zuviel
gezahlte Steuernverzinsen.

Reiner Reichel
Düsseldorf

S
echs Prozent Zinsen – und
die auch noch vom deut-
schen Staat!Was eigentlich
unmöglich erscheint, steht
nun einigen Hundert Anle-

gern zu, die ihr Geld in Filmfonds
von Hannover Leasing (HL) gesteckt
haben. Und zwar immer dann,
wenndie Investoren Steuernachfor-
derungen der Finanzverwaltung,
die sich nun als ungerechtfertigt er-
wiesen haben, zwischenzeitlich be-
glichen haben.

Dahinter steckt ein Musterpro-
zess für die Anleger des Filmfonds
„Lord of the Rings – Episode II“ den
HL gegen das Finanzamt München
geführt und jetzt gewonnen hat.
Das Gericht entschied am 19. De-
zember 2013 (Az.: 1 K 2603/11), dass
die im Fondsprospekt vom Jahr
2000 genannten Steuervorteile zu
gewähren sind.

„Wir hoffen, dass die Finanz-
verwaltung unsere übrigen sieben
betroffenen Fonds genauso behan-
delt“, sagt HL-Geschäftsführer
Andreas Ahlmann. Zwar ist die Ent-
scheidung noch nicht rechtskräftig,
doch Ahlmann rechnet nicht damit,
dass das Finanzamt noch einmalver-
sucht, die auf 90 Seiten begründete
Gerichtsentscheidung zu kippen.

Der HL-Manager vertraut dabei
auch der Einschätzungvon Siegbert
F. Seeger: „Es ist eine besonders
sorgfältig begründete Entschei-
dung“, attestiert der ehemalige Prä-
sident des Niedersächsischen
Finanzgerichts den Münchener
Richtern. Das für das Finanzamt
München zuständige bayerische
Landesamt für Steuern äußerte
sich auf Anfrage nicht zu der Frage,
ob Rechtsmittel eingelegt werden.

Wird der Entscheid rechtskräftig,
müssen 13 000 HL-Filmfondskun-
den in acht Fonds nicht mehr um
Steuervorteile in Höhe von einer

Milliarde Euro bangen. Anleger, die
auf die Aussetzung derVollziehung
ihrer Steuerbescheideverzichteten
und zwischenzeitlich Steuern nach-
zahlten, bekommen zuviel gezahlte
Steuern plus sechs Prozent Zinsen
zurück. Diejenigen, die die Ausset-
zung der Vollziehung in Anspruch
genommen haben, wissen jetzt,
dass die Steuernachforderungen
hinfällig sind.

Finanzämter verzichten häufig
per Aussetzung derVollziehung da-
rauf, Steuerschulden einzutreiben,
wenn Bescheide angefochten wur-
den und über die Rechtmäßigkeit
der Forderungen noch nicht end-
gültig entschieden ist.

Die Vorgeschichte: HL war einer
der großen Anbieter geschlossener

Filmfonds.Von den zwischen 1998
und 2005 vertriebenen Fonds im
Volumenvon rund zwölf Milliarden
Euro entfielen etwa 1,9 Milliarden
Euro auf dieTochtergesellschaft der
Helaba und der hessisch-thüringi-
schen Sparkassen. Eine Milliarde
davon stand im Feuer, nachdem die
Finanzverwaltung nach einer Haus-
durchsuchung HL Steuerhinterzie-
hung vorgeworfen hatte.

Die Voraussetzungen für das
Steuerstundungsmodell Filmfonds
hatte der deutsche Staat selbst ge-
schaffen. Um den deutschen Film
zu fördern, gewährte der Fiskus
Kommanditisten in Filmfonds eine
Verlustzuweisungvon 100 Prozent
auf das Eigenkapital.Typischerwei-
se sind gezahlte Einlage und Eigen-
kapital identisch.

Doch bei leasingähnlichen Film-
fonds wie den von der Finanzge-
richtsentscheidung betroffenen
HL-Fonds wurde der Steuervorteil
weiter nach oben getrieben, in
dem die Einlage zusätzlich fremdfi-
nanziert wurde. So erreichten die
Anleger Verlustzuweisungen von
200 und mehr Prozent auf das an
den Fonds überwiesene Geld, Bar-
einlage genannt. Auf diese Weise
erhielten Menschen, deren Ein-
künfte in der Spitze mit rund 50
Prozent belastetwurden, die kom-
plette Einlage gutgeschrieben.

Ein leasingähnlicher Fonds pro-
duziert Filme undvergibt die Rech-
te daran gegen Lizenzgebühren an
einen Filmverleiher. Die Lizenzge-
bühren sind fix und werden von
Banken in sogenannten „Schuld-
übernahmeverträgen“ garantiert.
Das Gros der Lizenzgebühren fließt
als Schlusszahlung, und erst mit die-
ser erzielt der Fonds einen Gewinn.
Mit der Schlusszahlungwerden die
Darlehen getilgt und die dann fälli-
gen Steuern. Die Rendite solcher
Fonds resultierte letztendlich da-
raus, dass die Steuerrückzahlungen
zu Beginn der Laufzeit gewinnbrin-
gend angelegt werden können.

Als demStaat auffiel, dass ihm erst
einmal Milliarden Steuereinnah-
men entgingen und er überwiegend
Hollywood-Produktionen finanzier-
te, versuchte er, das Rad zurückzu-
drehen. Finanzämter zogen Steuer-
bescheide zurück und erkannten
Steuervorteile ab. Die Filmfondsan-
bieterwehrten sich im Namen ihrer
Kunden mit juristischen Mitteln. So
misslang der Versuch der Finanz-
verwaltung, die Schuldübernahme-
verträge in leasingähnlichen Fonds
von HL und deren Wettbewerbern
KGAL und LHI so zu interpretieren,
dass Steuervorteile wegfielen.

Alle drei Anbieterwarten nun auf
die endgültige Entscheidung, ob
Schlusszahlungen an die Fonds
steuerlich betrachtet auf die Lauf-
zeit verteilt werden müssen. Sollte
diese Entscheidung gegen die Anle-
ger ausfallen, werde das zwar an
der Rendite kratzen, aber diese
Fonds nicht in die Verlustzone
drücken, versichern die Anbieter.

Hannover Leasing gewinnt Finanzgerichtsprozess und sichert dadurch milliarden schwere Steuervorteile.

Happy End für Filmfondsanle ger

Es ist eine besonders
sorgfältig begründete
Entscheidung.
Siegbert F. Seeger
Ehemaliger Präsident des
Niedersächsischen Finanzgerichts

13000
Anleger profitieren
von einem Urteil des
Finanzgerichts München
zu Filmfonds.
Quelle: Hannover Leasing
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